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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse beschließt die als Anlage 1 beigefügte Satzung über 
die Gewährung von Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Wusterhausen/Dosse. 

Änderungsvorschlag:

Beratungsergebnis:

 laut Beschlussentwurf

 laut Änderungsvorschlag

Anwesend

               

JA

               

NEIN

               

Enthaltung

               

§ 22 BbgKVerf
 1)

               
1) Ausschluss von der Beratung und Abstimmung wegen Mitwirkungsverbot 

                                                     
Der  Vorsitzende 

                                                     
Der Bürgermeister 

 



Erläuterungen

Rechtsgrundlagen:

§ 27 Abs. 4 des Gesetztes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes 
Brandenburg vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04, S. 197) in der jeweils gültigen Fassung und § 3 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in der 
jeweils gültigen Fassung.  

Sachverhalt, Begründung:

Die Aufwandsentschädigungssatzung Feuerwehr dient dazu, das ehrenamtliche Engagement der Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr zu würdigen. Sie soll einen Anreiz für den Einsatz und weitere Qualifikation der 
Kameraden schaffen. Die Anpassung der zuletzt 2016 geänderten Entschädigungssatzung ist erforderlich, um 
das derzeit bestehende Punktesystem zu vereinfachen und dadurch den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. 
Zeitgleich wird die Aufwandsentschädigung der für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr erhöht. Dies 
wurde mit den Einheitsführern beraten. 

Finanzielle Auswirkungen:

 nein                               ja, siehe weitere Ausführungen

Aufwand/Auszahlung bzw. Ertrag/Einzahlung der Maßnahme:

          Gesamtbedarf wird erhöht, Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe notwendig

Ist die Maßnahme im Haushaltsplan veranschlagt?

 ja                Sachkonto:  54210.40181               Produkt:   12.6.100          Ansatz (in €): 24.000

 nein

Ist der Ansatz ausreichend bzw. werden die geplanten Erträge/Einzahlungen erreicht?

 ja

 nein

 zu erwartende/r Minderertrag/-einzahlung (in €): 16.000 

Ist eine über-/außerplanmäßige Entscheidung erforderlich? 

 nein

 ja                Sachkonto:  54210.40181              Produkt:   12.6.100          Betrag (in €): 16.000

Gibt es (jährliche) Folgekosten?

 nein                               ja, Betrag (in €): 40.000

Gibt es eine Gegenfinanzierung (Zuweisungen/Zuschüsse)?

 nein

 ja                Sachkonto:                Produkt:             Ansatz (in €):

Ist die Gegenfinanzierung dauerhaft?                  nein                      ja

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen (falls notwendig):

  erhebliche finanzielle Auswirkung, vor allem durch Erhöhung der Aufwandsentschädigung der Funktionsträger

Anlagen:



Anlage 1: Satzung über die Gewährung  von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Angehörige der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Aufwandsentschädigungssatzung Feuerwehr)


